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Wir wachen!
Wir kämpfen und streiten Jahr um Jahr
Um Freiheit und um Verstehen,
Wir kämpfen und sehen fahr um jähr
Das Leid vorübergehen.

Noch immer gellt der Verzweiflungsschrei:
„Wir können es nicht mehr tragen!"
Doch sind wir auch noch immer nicht frei,
Wir sind auch nicht geschlagen

Wir wissen, was auf dem Spiele steht,
Schon immer gab's Kampf auf Erden!
Wenn nochmal Jahr um Jahr vergeht.
Das Recht muß uns doch werden!

Es sollen Spott und Unverstand
Uns nicht mehr mutlos machen,
Wir ballen trotzig jetzt die Hand
Und wachen, wachen, wachen!

Und tönt auch noch mancher
Verzweiflungsschrei:

„Wir können es nicht mehr tragen!"
Wir rufen che Arme der Götter herbei:
Noch sind wir nicht geschlagen!

Bruno Balz.

Die Homosexualität
im Lichte der einzelnen Kantonalen Strafgesetze

und des Entwurfes für das neue eidg.

Strafgesetzbuch.

3 (von Dr. Zweife 1

Von den Strafgesetzbüchern der deutschen Schweiz
bestimmt :

Thurgau (1841) Art. 120: Widernatürliche Wol-
lust, welche an Personen männlichen Geschlechts oder
an Tieren verübt wird, soll mit Arbeitshaus oder Ge-
fängnis bis auf drei Jahre bestraft werden. Wurde ge-
gen eine mißbrauchte Person Zwang angewendet oder

das Verbrechen an Kindern unter 14 Jahren verübt;,
so kann Arbeitshaus- oder Zuchthausstrafe bis zu zehn
fahren eintreten.

Schaffhausen (1859) Art. 182: Wer sich mit Per-
sollen männlichen oder weiblichen Geschlechts oder
mit Tieren in widernatürlicher Weise vergeht, wird - -
außer den Fällen von Notzucht und Unzucht an Kna-
ben unter 16 fahren mit Gefängnis ersten Grades;,
nicht unter drei Monaten^ in schweren Fällen mit
Zuchthaus bis zu sechs fahren bestraft.

Zürich (1871, neue Fassung 1897; Art. 126: Wer
widernatürliche Unzucht treibt oder dazu Vorschub
leistet, wird mit Gefängnis, in schweren Fällen mit
Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf zwei Jahre be)-

straft.

St. Gallen (1885) Art. 189 straft sowohl die wider-
natürliche Unzucht und auch grobe unzüchtige Hand-
hingen mit Personen des gleichen Geschlechts.

Zug (187t), hezw. 1882) Art. 100: Widernatürliche
Unzucht, soweit sie nicht schon in den Paragraphen
93 bis 96 und 99 (Notzucht,, Inzest, Gewalt, Verfühf
rung) angedrohten Strafen betroffen wird,, ist mit Ar-
beitshaus oder Zuchthaus zu bestrafen.

Schwyz 1881 Art. 93: Mit Freiheitsstrafe bis
fünf fahren werden bestraft:
aj Diejenigen, welche an. Kindern unter 14 fahren un-
züchtige Handlungen begehen;
b) Diejenigen, welche durch unzüchtige Handlungen
großes Aergernis geben. Art. 95: Wer wider die Natur
mit Mensch oder Tier den Geschlechtstrieb befriedigt,,
soll mit fünf Jahren Gefängnis oder Zuchthaus be-
straft werden.

Appenzell-Innerrhoden (1899) Art. 149: Widerna-
türliche Wollust, welche an Personen des gleichen Ge-
schlechtes oder an Tieren verübt wird, ist mit Zucht-
haus bis auf acht Jahre oder Arbeitshaus bis fünf)
Jahre zu bestrafen.

Appenzell-Außerrhoden: (1878) Art. 98: Wer sei-
nen Geschlechtstrieb durch widernatürliche, körper-
liehe Vereinigung befriedigt ,macht sich der widerna-
türlichen Wollust schuldig. Die Strafe ist Geldbuße und
Gefängnis, oder in schweren Fällen Zuchthaus bis auf
zwei Jahre. Wurde das Verbrechen mittelst angewen-
deten Zwanges gegen eine mißbrauchte Person oder
an einer Person unter 15 Jahren verübt), so kann je
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nach Maßgabe der daraus enstaudenen Folgen auf
Zuchthaus bis auf 20 fahre erkannt werden.

Glarus 1187t, neue Fassung 1897): Wer wider-
natürliche Unzucht treibt oder dazu Vorschub leistet,
wird mit Gefängnis,, in schweren Fällen mit Arbeits-
haus oder Zuchthaus bestraft.

Luzem (1906, resp. 1926) Art. 126: Unnatürliche
Befriedigung des Geschlechtstriebes mit einem Men-
sehen oder mit Tieren ist, wenn dieses Verbrechen'
nicht unter den nachgenannten erschwerenden Um-
ständen verübt wurde, mit Zuchthaus Iiis auf fünf
Jahre zu bestrafen. Wer das Verbrechen verübt mit-
teist Gewalt oder unter nachteiligen Folgen an einer
minderjährigen und an willenlosen Personen begeht,
wird mit Zuchthausstrafe bis zehn Jahre belegt.

Baselstadt und Baselland (1872) Art. 93: Wenn
die in den Paragraphen 89 bis 93 genannten Verbre-
eben (Inzest, Notzucht etc. i durch den Mißbrauch einer
Person männlichen oder weiblichen Geschlechtes zu
widernatürlicher Unzucht verübt werden, so treten die-
selben Strafen ein, doch kann in Fällen von Art. 00
und 92 nur auf Zuchthaus erkannt werden. Anderwei-
tige Unzucht, welche zwischen Personen gleichen Ge-
schlechtes oder Menschen mit Tieren begangen wird,
ist mit Gefängnis zu bestrafen.

Solothurn (18(85) Art. 189: Widernatürliche U11-

zueilt, welche an Personen des männlichen Geschlechts
oder an Tieren veriil.it ward, ist mit Einsperrung bis
auf zwei labre zu bestrafen.

Aargau 11857, resp. 1868, Zuchtpohzei-Gesetz :

Werseinen Geschlechtstrieb auf unnatürliche Wer-
sc mit einem .Menschen befriedigt, begeht das Verbre-
dien der Unzucht wider die Xatur. Strafarten: Gehl-
büße, Einstellung im Aktivbürgerrecht, Freiheitsstrafe,
Gefängnis oder Zuchthaus bis zwei fahre.

(Fortsetzung folgt)

Ein Mensch, der Dich liebt.
G. Fl. Baltiswilcr

Wenn du einen Menschen gefunden hast, der
dich liebt, hast du das Kostbarste gefunden, was auf
Erden gefunden werden kann. Dann ist der Schatz
dein, den die Schatzgräber vergeblich suchen, die
Feinperle über allen Wert, das Kleinod, von dem die
alten Bücher sagen.

Laß die andern Reichtum Italien. Rang und Wür-
den, weltlichen Erfolg, laß sie große Gelehrte und
Künstler sein, wenn sie keinen Menschen kennen,
der sie licht, sind sie arm in all ihrer Fülle.

Liebe ist ein Wort für viele Dinge. Da läuft einer
flüchtiger Freude nach, erreicht sie, und nennt sie
Liehe. Da lieht einer Tiere, da liebt einer die Xatur, die
Einsamkeit, die Gesellschaft, da. hebt einer tote Ge-
genstände. Bequemlichkeiten, Speisen und Getränke.
Da liebt einer einen anderen Menschen sogar - und
liebt nur sich selbst in ihm. Und im .Augenblick, wo
er nicht mehr gehellt wird, endigt auch seine Riebe,
die eine Riehe der Bedingungen und Bedenken war.

Aber hier ist die hiebe des einen Menschen zum
andern gemeint, die Liebe ohne Bedenken und Be-

dingungen. Die eine, wahrhafte, unsterbliche Licite,
die Liebe, die nicht von dieser Welt und doch von die-
ser Welt ist, die Liebe um der Liebe willen hebt. Die
des einen Menschen zum andern .Menschen, die sich

frei gemacht hat von aller Sucht und Begier und deren
oberstes Gebot durch das Wort „Dienen" umschrie-
ben ist.

Diese Liebe ist langmütig und freundlich, sie ei-
fert nicht und treibt nicht Mutwillen, sie ist demütig
und stellt sich nicht ungebärdig,

Sie sucht nicht das ihre, läßt sich nicht erbitten,)
rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht am Unge-
rechten, doch an der Wahrheit, verträgt alles, duL-
det alles — und höret nimmer auf.

Vermag ein Mensch so zu lieben? ist ein Mensch
solch überirdischer Liebe fähig?

Er ist es, weil wahrhafte Liebe den Menschen mit
überirdischer Kraft begabt. Weil die Liebe eines sol-
eben Menschen gleichsam nicht mehr im Menschensein
wurzelt, im .süchtigen Ich, sondent im außermensch-
liehen Ich, das wandellos ist und über den Tod.

Ein Mensch, der dich wahrhaft liebt, ist
(l e i 11 b e s t e r Le h r e r. dein g ü t i g s t e r F ü h r e r,
dein weiseste r B e r a t c r. Er ist der Priester, der
dich die heiligen Gesetze des Lehens erkennen läßt
und dich zum Menschen weiht. Er ist der Erwecker dei-
1:1er reinsten Gefühle, deiner würdigsten Impulse, dei-
lier edelsten Gedanken, Er ist vielleicht deine zweite
Mutter oder dein zweiter Vater und vielleicht fühlst
du erst durch ihn, was eine .Mutter oder ein Vater ist.

Du darfst Fehler machen, irren, darfst ihn ver-
letzen, beleidigen, erniedrigen, geringschätzen: deine
schlechten Taten werden vor diesen Menschen sein
wie Wolken, d i c (1 u selbst v o r cl e i n e u n w a n -

d e 1 b a r s t r a h 1 c 11 d e So 11 11 c r ü c k s t, die nicht
aufhören kann, dir ihr Licht zu geben. Wenn du un-
gläubig bist, wird dieser .Mensch dich glauben machen
an Dinge, glauben an deine höhere Bestimmung. Ja,
d 11 rch i h n w i r s t du erst e r f a h r en und er-
k e 11 n e n, w as du hist u 11 d w a s d u t a 11 g s t. Was
dieser Mensch dir offenbart, geht über alles, was die
Wissenschaft offenbaren kann. Er ist das lebendige
Opfer, das sich hingibt für dich, er ist der Verzicht,
damit du nichts entbehren mußt, ja er verwirklicht ein
überirdisches Prinzip.

Ein solcher 'Mensch ist zurückgetreten aus den
Reihen der übrigen Menschen, die spielen und dies
Spiel Leben nennen. Ein Mensch, der dich wahrhaft
liebt, ist'dir Heimat und Pol in dieser ziellosen Welt,
wo Seelen darbend suchen und einsam sind in ihren
Leiden lind "Freuden. Hast du einen solchen .Menschen
gefunden, dann mußt du nicht mehr suchen: dann ist
der Schatz dein, die Feinperle, das Kleinod.

Mache dich würdig, als Schüler und Schützling
eines solchen Menschen. Bedenke, Empfänger, Neh-
mer, Xutznießer einer solchen Liebe, daß die Tage für
dich kommen, wo du auch ein solcher Mensch gewor-
den sein mußt: I.ebrer, Führer, Berater der andern!
Denn viele sind, die nach solchen .Menschen verlangen
und wenige, die zu geben vermögen, was verlangt
wird.

Ferne darum! Wachse! Vollende dich! Die guten,
die es geleistet haben, werfen dir Seile zu, daß du die
Höhe erklimmen mögest!

Das Scheusal
4 (Von Titus Bf

(Schluß)

Caemerer war nicht ins Ausland geflüchtet, son-
dem hatte die Mülhauserwohnung bezogen und Hans
Jürgen während der Dauer des Prozesses m ein Zimmer
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